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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1957

Norm

EO §293 Abs3

KO §50

Rechtssatz

Daß gemäß § 50 KO die Befriedigung der Konkursforderung erster Klasse erst nach Befriedigung der

Masserforderungen erfolgt, wodurch die Befriedigung aller Konkursforderungen erster Klasse unter Umständen

gekürzt wird, erlaubt nicht den Schluß darauf, daß eine Masseforderung gegen eine Konkursforderung erster Klasse

ohne die im § 293 Abs 3 EO festgesetzte Beschränkung aufgerechnet werden könne.
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